
II.- JJJ; 

an den Herrn Bundesminister. für Handel ~ Ge\ile~cb8 uEd Indru;t:r'ie 

betreffend die Novellierul1g deI" StraBenve~ckeh~:·sordJJ.cal.g 

Die derzeit gültige 

d.aß Lenker von Kraftfahrzeugen der Feuerwehr BID.1jl:i":;}it:.u::ct. 

Folgetonhorn nur bei Gefahr im Verzuge verwenden dürfen. 

§ 42 Abs. 3 gestattet die .Ausnah.>ne "ilOill Vfoc.b.enenc1f'ah=r.'ve.:::'bü: . .:'ü:c 

Lastkraft\\ragen beim Einsatz i.n KatastropheYJ.:fäJ . .J .. en f;;)V;,i. C ;;;U:;'l 

Abschleppdienst und zuv Pannenhilfe. IJeüler 8Jn.d dc;,vüll :Fa.iu'·( l?n. 

zu Übungen offensichtlich nicht betroffen~, i:;OC}.?':,ß v.feJteri:jj .. J.i d.ie 

behördliche Ausnahmegenehmigungerforderll.ch sein v!l.:'CcL 

Da die unterfertigten Abgeordneten der Meinung sind, daß seitens 

der verantvrortlichen Stellen alJ.es untei'nommon V/EH'd(311 ßol1tc? lL'1l 

den Feuerwehrleuten bei ihrem verantwortungsvollen und schwierigen 

Dienst zu helfen, stellen sie an den Bundesminister für Ha.ndel, Gewerbe 

und Industrie die. 

A n f ra'g e : 

1) Werden Sie im Zuge der Novelli.erüngder straßenverkehrsordnun.g Be­

stimmungen vorsehen, wonach es den Bezirksfeuerwehrverbänden gestattet .. , . 
sein wird, bei Ubungen Folgetonhorn und:Blaulicht zu benützen'? 

\ 

2) v.lerden Sie dafür Vorsorge. treffen, daß .]:'ahrtenzu Übungen künftig-

hin generell vom Wochenendfahrverbot ausgenommen sind? 
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